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Beschlussvorlage 
 
  
Wirtschaftsplan und Finanzplanung der Städtische Dienste Eberbach für das Jahr 2026 
 
 
Beratungsfolge: 
 

Gremium am  Zuständigkeit 

Gemeinderat 18.12.2025 öffentlich 
Beratung und 

Beschlussfassung 

 
 
Beschlussantrag: 
 
1. Der Wirtschaftsplan der Städtische Dienste Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2026 
    wird beschlossen. 
2. Der Planungsübersicht (Finanzplanung) der Städtische Dienste Eberbach für die 
    Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029 wird zugestimmt. 
3. Dem Stellenplan 2026 wird zugestimmt. 
 
 
 
Klimarelevanz: 
 
Wirtschaftsplan und Finanzplanung haben keine direkte Auswirkung auf die Klimarelevanz. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2026 der Städtische Dienste Eberbach wurde am 
27.11.2025 in den Gemeinderat eingebracht. 
 
Nach der Einbringung des Wirtschaftsplans in den Gemeinderat wurden keine 
Veränderungen mehr vorgenommen. 
 
Bis zum Datum der Erstellung der Beschlussvorlage sind zwei Änderungsanträge 
eingegangen. Ergänzungslisten sind keine vorhanden. 
 
In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 18.12.2025 wird vor dem Beschluss des 
Wirtschaftsplans 2026 der Städtische Dienste Eberbach über die Änderungsanträge der 
Fraktionen beraten. Sollten hierbei noch Änderungen am Wirtschaftsplanentwurf 2026 
beschlossen werden, so sind die Ansätze aus den Anlagen zu dieser Beschlussvorlage 
entsprechend zu ergänzen. 
 
Nachrichtlich sind die wesentlichen Unterlagen zum Wirtschaftsplan 2026 dieser 
Beschlussvorlage nochmals beigefügt. 
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Peter Reichert 
Bürgermeister 

  

 
 
 

Anlage/n: 
 

- Feststellungsbeschluss 
- Stellenübersicht (Stellenplan) 
- Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 
- Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 
- Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 
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